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Amtliche Bekanntmachungen

 
 
 

In der 8. Sitzung der Gemeindevertretung Rangsdorf wurden am 09.07.2009 zu folgenden Angelegen-
heiten Beschlüsse gefasst: 
 
 
Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten aller Verkaufsstellen aus besonderem Anlass in der 
Gemeinde Rangsdorf  
 
Beschluss-Nr. : 82 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rangsdorf beschließt die beigefügte ordnungsbehördliche Verordnung über das 
Offenhalten aller Verkaufsstellen aus besonderem Anlass in der Gemeinde Rangsdorf.  
 
Abstimmungsergebnis:          7 / 5 / 3 
 
 
 
Satzung der Gemeinde Rangsdorf über die Straßenreinigung [Straßenreinigungssatzung] 
 
Beschluss-Nr.: 83 
Die Gemeindevertretung Rangsdorf beschließt die Satzung der Gemeinde Rangsdorf über die Straßenreinigung (Stra-
ßenreinigungssatzung) nach dem beigefügten Wortlaut mit den Ergänzungen im § 2 Abs. 3 Ziff. 1, der Bestandteil dieses 
Beschlusses ist. 
 
Abstimmungsergebnis:          10 / 1 / 4 
 
 
 
Erste Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Rangsdorf 
 
Beschluss-Nr.: 84 
Die Gemeindevertretung Rangsdorf beschließt die Erste Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde 
Rangsdorf mit dem in der Anlage beigefügten Wortlaut, der Bestandteil dieses Beschlusses ist. 
 
Abstimmungsergebnis:          15 / 0 / 0 
 
 
 
Änderung der Richtlinie der Gemeinde Rangsdorf über die Kultur-, Umwelt- und Sportförderung 
 
Beschluss-Nr.: 85 
Die Gemeindevertretung Rangsdorf beschließt in der Richtlinie der Gemeinde Rangsdorf über die Kultur-, Umwelt- und 
Sportförderung vom 12.01.2006, zuletzt geändert mit Beschluss vom 01.11.2007 folgenden Satz unter I. Förderungsziele 
zu streichen „Der Hauptausschuss entscheidet durch Beschluss im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.“ 
Die Änderung tritt rückwirkend ab 01.01.2009 in Kraft. 
 
Abstimmungsergebnis:          14 / 0 / 1 
 
 
 
Umbau und Sanierung Grundschule „Rotes Haus“, Clara-Zetkin-Straße 5a in Rangsdorf; hier: Variantenuntersu-
chung aus der Machbarkeitsstudie für den Umbau und Sanierung der Grundschule „Rotes Haus“ in der Ge-
meinde Rangsdorf 
 
Beschluss-Nr.: 86 
Die Gemeindevertretung Rangsdorf beschließt für den Umbau und Sanierung der Grundschule „Rotes Haus“ in der vor-
liegenden Machbarkeitsstudie Stand April 2009, erarbeitet durch das Büro PLAFOND GmbH, zur Fortschreibung der 
Planung (Lph 3 Entwurfs- und Lph 4 Genehmigungsplanung) wie folgt: 
 
Variante 4: - Hausmeister – WG bleibt Bestand im KG (Variante 1 der Projektstudie), 
 neu: Einbau WC’s in KG/EG, 2 Unterrichtsräume für Teilungsunterricht ca. 27 – 30 m² im EG (Variante 3 

der Projektstudie) / Schülerküche und Lehrerzimmer im 1. OG (Variante 3 der Projektstudie), Übergänge 
zu den Gebäudeteilen in den Geschossen, Ausbildung notwendiger Flure, Abstellräume im 2. OG (DG) –  
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 zur Nutzung, 2. Rettungsweg nicht erforderlich, Außentoilette wird zum Lager und Hausmeisterwerkstatt 

umgebaut 
Diese Vorentwurfsplanung ist Grundlage für die Erarbeitung der Genehmigungsplanung zur Einreichung des Bauantra-
ges.  
 
Abstimmungsergebnis          15 / 0 / 0 
 
 
 
Erteilung einer Dienstreisegenehmigung 
 
Beschluss-Nr.: 87 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rangsdorf beschließt, dem Bürgermeister Herrn Klaus Rocher die Erlaubnis für 
die Dienstreise am 29.08.2009 bis 30.08.2009 mit dienstlichem Kfz in die Partnerstadt Lichtenau, anlässlich des „Euro-
patag der Energien“, zu erteilen. 
 
Abstimmungsergebnis:          14 / 0 / 0 
 
 
 
Stellungnahme der Gemeinde zum Ausbau der AS Rangsdorf / Anschluss der Autobahnmeisterei 
 
Beschluss-Nr.: 88 
Die Gemeindevertretung Rangsdorf beschließt die Zustimmung zu beiliegender Stellungnahme mit der Ergänzung zur 
Prüfung der Zufahrt über den Eschenweg bezüglich des Anschlusses der Autobahnmeisterei Rangsdorf im Zuge des 
Ausbaues der Autobahn – Anschlussstelle Rangsdorf. 
 
Abstimmungsergebnis:          8 / 4 / 3 
 
 
 
Ausbau Seebadallee - Projektänderung südlicher Seitenarm 
 
Beschluss-Nr.: 89 
Die Gemeindevertretung Rangsdorf beschließt die Projektänderung mit Stand vom Juni 2009 im südlichen Seitenarm der 
Seebadallee und die Kostenübernahme der nicht in diesem Zusammenhang stehenden Kosten des Ausbaus der Haupt-
verkehrsstraße Seebadallee. 
 
Abstimmungsergebnis:          15 / 0 / 0 
 
 
 
Verkauf eines Grundstückes 
 
Beschluss-Nr.: 90 
Die Gemeindevertretung Rangsdorf beschließt unter Berücksichtigung der Entbehrlichkeit die Veräußerung des Grund-
stückes Kienitzer Str. 35, Flur 12 Flurstück 129 der Gemarkung Rangsdorf in einer Größe von 754 m² zu folgenden Kon-
ditionen: 
• Kaufpreis gemäß noch zu erstellendem Verkehrswertgutachten  
• Mehrerlösabführungsklausel für den Fall des Weiterverkaufs innerhalb von 5 Jahren 
• Verpflichtung zur Sanierung / zum Neubau eines Wohnhauses innerhalb von 3 Jahren nach Eigentumsumschreibung 
• Sämtliche Kosten der Vertragsvorbereitung und -durchführung sind vom Käufer zu übernehmen 
• Die Gemeindevertretung stimmt der Eintragung einer Grundschuld in Höhe des Kaufpreises zzgl. baulicher Investiti-

onen auf dem Kaufgegenstand vor Eigentumsumschreibung durch den Käufer zu. 
 
Abstimmungsergebnis:          15 / 0 / 0 
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Antrag der Fraktionen FDP/CDU/DPR – Umsetzung des Beschlusses zur Neuerrichtung einer Sportanlage auf 
dem Konversionsgelände zur Schließung der Sportplatzanlage Birkenallee 
 
Beschluss-Nr.:  91 
Der Bürgermeister wird beauftragt, mit dem Eigentümer der Fläche und möglichen Investoren Verhandlungen zur Errich-
tung einer Sportanlage südlich der Usedomer Straße / Walther-Rathenau-Straße auf dem Konversionsgelände aufzu-
nehmen. Über die Ergebnisse ist in der Gemeindevertretung der Gemeinde Rangsdorf regelmäßig zu berichten. 
 
Abstimmungsergebnis:          12 / 0 / 3 
 
 
 
Antrag der Fraktionen FDP/CDU/DPR - Erschließung Grundstück Klein Kienitz und Nutzung für Sportplatz  
 
Beschluss-Nr.: 92 

1. Die Gemeinde Rangsdorf erschließt straßennah das Grundstück der Gemarkung Klein Kienitz, Flurstück 86, 87 
oder 88  

a) durch Errichtung einer Freiluftsäule (Zählersäule mit Schuko- und Kraftsteckdosen) und 
b) durch Errichtung eines Trinkwasserhausanschlusses. 
2. Die Gemeinde Rangsdorf gestattet dem Förderverein Klein Kienitz e. V. die unentgeltliche Nutzung des oben 

genannten Strom- und Wasseranschlusses zum Betrieb des Sportplatzes Klein Kienitz. Zu diesem Zweck wird 
dem Förderverein Klein Kienitz e. V. gestattet, nach Abstimmung mit der Gemeinde Rangsdorf, Leitungen (auch 
ortsfest) vom erschlossenen Grundstück bis zum Sportplatz über die gemeindeeigenen Grundstücke zu verle-
gen.  

3. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rangsdorf beauftragt den Bürgermeister, entsprechende finanzielle Mit-
tel im zweiten Nachtragshaushaltsentwurf für das Jahr 2009 einzustellen. Der Beschluss unter 1. und 2. tritt erst 
nach haushaltsrechtlicher Absicherung in Kraft. 

 
Abstimmungsergebnis:          11 / 0 / 4 
 
 
 
Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung wurden Beschlüsse zu folgenden Angelegenheiten gefasst: 
 
 
Gewährung eines Betriebskostenzuschusses 
 
Beschluss-Nr.: 93 
Die Gemeindevertretung Rangsdorf der Gemeinde Rangsdorf gewährt dem … einen Zuschuss für …. Der Zuschuss wird 
als Vorschuss gewährt. 
 
Abstimmungsergebnis:          11 / 1 / 3 
 
 
 
Verkauf eines Flurstückes 
 
Beschluss-Nr.: 94 
Die Gemeindevertretung Rangsdorf beschließt unter Berücksichtigung der Entbehrlichkeit die Veräußerung des Flur-
stücks … der Flur 11 der Gemarkung Rangsdorf an der Seebadallee in einer Größe von 14 m² zu folgenden Konditionen: 
• Kaufpreis gemäß Verkehrswertgutachten/ gutachterlicher Stellungnahme 
• Mehrerlösabführungsklausel für den Fall des Weiterverkaufs innerhalb von 5 Jahren 
• Sämtliche Kosten der Vertragsvorbereitung und -durchführung sind vom Käufer zu übernehmen 
 
Abstimmungsergebnis:          15 / 0 / 0 
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Tausch eines Flurstückes 
 
Beschluss-Nr.: 95 
Die Gemeindevertretung Rangsdorf beschließt unter Berücksichtigung der Entbehrlichkeit den Tausch des Flurstücks … 
der Flur 11 der Gemarkung Rangsdorf gegen eine Teilfläche aus dem Flurstück … der Flur 11 zu folgenden Konditionen: 
• Wertausgleich gemäß Bodenrichtwert 
• Mehrerlösabführungsklausel für den Fall des Weiterverkaufs innerhalb von 5 Jahren 
• Die Kosten der Vertragsvorbereitung und -durchführung trägt die Gemeinde 
 
Abstimmungsergebnis          13 / 0 / 2 
 
 
 
Verkauf einer Grundstücksfläche  
 
Beschluss-Nr.: 96 
Die Gemeindevertretung Rangsdorf beschließt unter Berücksichtigung der Entbehrlichkeit und Vorbehaltlich der Ertei-
lung der vermögensrechtlichen Negativatteste die Veräußerung einer Teilfläche von ca. 100 m²aus dem Flurstück … der 
Flur 4 der Gemarkung Rangsdorf, Bansiner Allee, zur Arrondierung der Baufläche zu folgenden Konditionen: 
• Kaufpreis gemäß noch zu erstellendem Verkehrswertgutachten 
• Sämtliche Kosten der Vertragsvorbereitung und -durchführung einschließlich Wertgutachten und Vermessung sind 

vom Käufer zu übernehmen. 
 
Abstimmungsergebnis          15 / 0 / 0 
 
 
 
 
In der 5. Sitzung des Hauptausschusses wurde am 11.06.2009 zu folgender Angelegenheit ein Beschluss 
gefasst: 
 
 
Errichtung einer schwimmenden Terrasse auf dem Rangsdorfer See 
 
Beschluss-Nr.: 10 
Der Hauptausschuss der Gemeinde Rangsdorf beschließt die Erteilung des Einvernehmens gemäß § 36 Baugesetz-
bauch (BauGB) zum Antrag auf Errichtung einer schwimmenden Terrasse auf dem Rangsdorfer See, Flur 1 TF Flurstück 
87, am Seebad-Casino. 
 
Abstimmungsergebnis:          6 / 0 / 1 
 
 
 
Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung wurden Beschlüsse zu folgenden Angelegenheiten gefasst: 
 
 
Antrag des Studienkreises – Nutzung von 3 Klassenräumen in der Grundschule Rangsdorf  
 
Beschluss-Nr.: 11 
 
Abstimmungsergebnis:          7 / 0 / 0 
 
 
 
Erlass von Forderungen eines Vereins  
 
Beschluss-Nr.: 12 
1. Der Hauptausschuss Rangsdorf beschließt, dem … Forderungen der Gemeinde … in Höhe von … zu erlassen und 
den Vertrag zum 31.12.2009 zu kündigen und zu gerechten Bedingungen neu zu verhandeln. 
 
Abstimmungsergebnis:          7 / 0 / 0 
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Weiterführung eines Kredites   
 
Beschluss-Nr.: 13 
Der Hauptausschuss der Gemeindevertretung der Gemeinde Rangsdorf beschließt die Weiterführung eines Kredites … 
mit der DKB (Deutsche Kreditbank AG) gemäß dem vorliegenden Angebot des Kreditinstituts als Bestandteil dieses 
Beschlussvorschlags. 
 
Abstimmungsergebnis:          7 / 0 / 0 
 
 
 
Neuabschluss eines Grundstückspachtvertrages zur fischereiwirtschaftlichen Nutzung    
 
Beschluss-Nr.: 14 
Der Hauptausschuss der Gemeindevertretung der Gemeinde Rangsdorf beschließt den Abschluss eines Pachtvertrages 
für eine Teilfläche aus den Flurstücken … der Flur 5 und … der Flur 1 in einer Größe von ca. 3.660 m² als Betriebsge-
lände für … gemäß beiliegendem Entwurf. 
 
Abstimmungsergebnis:          7 / 0 / 0 
 
 
 
Straßenbau Seebadallee 2. BA zwischen Puschkinstraße und Bahnübergang hier: Vergabe von tiefbautechni-
schen Arbeiten   (80/09) 
 
Beschluss-Nr.: 15 
Der Hauptausschuss der Gemeindevertretung der Gemeinde Rangsdorf stimmt dem Vergabevorschlag zur Durchfüh-
rung von tiefbautechnischen Arbeiten zum Straßenausbau Seebadallee 2. BA zwischen Puschkinstraße und Bahnüber-
gang an die STRABAG AG, Bereich Cottbus, Gruppe Lübben, Mühlendamm 9 in 15094 Lübben zu. 
 
Abstimmungsergebnis:          7 / 0 / 0 
 
 
 
 
In der 6. Sitzung des Hauptausschusses wurden am 06.08.2009 zu folgenden Angelegenheiten Beschlüsse 
gefasst: 
 
 
Beteiligung an der Finanzierung des Frauenhauses Ludwigsfelde 
 
Beschluss-Nr.: 16 
Der Hauptausschuss der Gemeinde Rangsdorf beschließt die Beteiligung der Mittel in den Haushaltsplan des Frauen-
hauses Ludwigsfelde vorbehaltlich der Einstellung der Mittel in den Haushaltsplan 2010 in der Variante 
   b) in Höhe von 1.600,00 € 
 
Abstimmungsergebnis:          7/ 0 / 0  
 
 
 
Pachtvertrag  
 
Beschluss-Nr.: 17 
Der Hauptausschuss Rangsdorf beschließt, die Verpachtung des Flurstücks 243 der Flur 17 mit jährlichem Kündigungs-
recht als Erholungsfläche zuzustimmen. Als weitere Konditionen werden vereinbart: 
 ▪ Sonderkündigungsrecht bei Wegfall des Fußweges auf Flurstück 235 der Flur 17 
 ▪ Pachtzins 1,00 €/m2 / Jahr 
 ▪ Übernahme der Verkehrssicherungspflicht 
 
Abstimmungsergebnis:          7 / 0 / 0 
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Zustimmung zur Mitfinanzierung von Kombi-Lohn-Stellen 
 
Beschluss-Nr.: 18 
Der Hauptausschuss der Gemeinde Rangsdorf stimmt der Finanzierung bzw. Mitfinanzierung der unter den Punkten 1. – 
4. in der Darstellung des Sachverhaltes genannten Kombi-Lohn-Stelle zu. 
 
Abstimmungsergebnis:          6 / 0 / 1 
 
 
 
Zustimmung zur Mitfinanzierung einer Kombi-Lohn-Stelle 
 
Beschluss-Nr.: 19 
Der Hauptausschuss der Gemeinde Rangsdorf stimmt der Finanzierung bzw. Mitfinanzierung der in der Darstellung des 
Sachverhaltes genannten Kombi-Lohn-Stelle zu. 
 
Abstimmungsergebnis:          5 / 0 / 1 
 
 
 
Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung wurde ein Beschluss zu folgender Angelegenheit gefasst: 
 
 
Zuschussgewährung für Investive Zwecke 
 
Beschluss-Nr.: 20 
Der Hauptausschuss der Gemeinde Rangsdorf beschließt, dem …, einen Zuschuss in Höhe von 5.000 Euro für investive 
Maßnahmen zu gewähren. 
 
Abstimmungsergebnis:          7 / 0 / 0 
 
 
 
 
 
Hinweis auf die Bekanntmachung der 4. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des Zweckver-
bandes Komplexsanierung mittlerer Süden (KMS Zossen)  
 
Die Bekanntmachung der 4. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des Zweckverbandes Komplexsanierung mitt-
lerer Süden ist im Amtsblatt des Landkreises Teltow-Fläming Nr. 22 vom 23. Juli 2009 erfolgt. 
 
Entsprechend § 20 Abs. 6 i. V. m. § 11 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land 
Brandenburg hat die Gemeinde (Stadt) in ihrem Verkündungsblatt auf dieses hinzuweisen. 
 
 
 
 
 

Zivildienstleistende gesucht 
 
In der Gemeinde Rangsdorf werden zum schnellstmöglichen Termin Zivildienstleistende für die Kita „Spatzennest“ und 
den Bauhof gesucht. 
 
Voraussetzung ist die Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer. 
 

Für Rücksprachen steht Ihnen Frau Jäger, Personalabteilung, Ladestraße 6, 15834 Rangsdorf,  
Telefon: 033708 / 236-26 gerne zur Verfügung. 
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Satzung der Gemeinde Rangsdorf über 

Aufwandsentschädigungen für ehrenamtli-
che Mitglieder der Gemeindevertretung, 

ihrer Ausschüsse, des Ortsbeirates Groß 
Machnow und der Ortsvorsteher in den 

Ortsteilen Groß Machnow und Klein Kienitz 
(Entschädigungssatzung – EntschS) 

vom 21.09.09 
 
Auf Grund der §§ 3 und 28 Abs. 2 Nr. 9 der Kom-
munalverfassung des Landes Brandenburg 
(BbgKVerf) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I S. 286), zuletzt 
geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23. 
September 2008 (GVBl. I S. 202, 207) hat die Ge-
meindevertretung der Gemeinde Rangsdorf in ihrer 
Sitzung am 03.09.2010 die nachfolgende Satzung 
der Gemeinde Rangsdorf über Aufwandsentschädi-
gungen für ehrenamtliche Mitglieder der Gemeinde-
vertretung, ihrer Ausschüsse, des Ortsbeirates Groß 
Machnow und der Ortsvorsteher in den Ortsteilen 
Groß Machnow und Klein Kienitz (Entschädigungs-
satzung – EntschS) beschlossen: 
 

Erster Abschnitt 
Allgemeines 

 
§ 1 

Anwendungsbereich 
 
(1) Soweit in dieser Satzung Funktionen mit 

einem geschlechtsspezifischen Begriff be-
schrieben werden, gilt die jeweilige Be-
stimmung für das andere Geschlecht glei-
chermaßen. 

(2) Diese Satzung gilt für die ehrenamtlichen 
Mitglieder der Gemeindevertretung und ih-
rer Ausschüsse, des Ortsbeirates Groß 
Machnow, die Ortsvorsteher in den Ortstei-
len Groß Machnow und Klein Kienitz sowie 
für die mit einer ehrenamtlichen Tätigkeit 
betrauten Einwohner. 

 
Zweiter Abschnitt 

Gemeindevertreter und sachkundige Einwohner 
in den Ausschüssen 

 
§ 2 

Aufwandsentschädigung für Gemeindevertreter 
 
Die Gemeindevertreter erhalten eine monatliche 
Aufwandsentschädigung von 68,00 €. 
 

§ 3 
Zusätzliche Aufwandsentschädigung 

 
(1) Neben der Regelung in § 2 erhalten die 

Vorsitzenden der in der Gemeindevertre-
tung vertretenen Fraktionen eine zusätzli-
che Aufwandsentschädigung von monatlich 
68,00 €. 

(2) Den Stellvertretern der Fraktionsvorsitzen-
den wird für die Dauer der Wahrnehmung 
dieser Funktion ein Betrag von 50 v.H. der 
Aufwandsentschädigung nach Abs. 1 ge-
währt. Die Aufwandsentschädigung des 

Vertretenden wird in diesem Fall entspre-
chend gekürzt. Ist die Funktion des Frakti-
onsvorsitzenden nicht besetzt und wird sie 
von einem Stellvertreter in vollem Umfang 
wahrgenommen, so erhält dieser für die 
Dauer der Wahrnehmung der Aufgaben 
100 v.H. der Aufwandsentschädigung nach 
Abs. 1. 

 
§ 4 

Aufwandsentschädigung des Vorsitzenden der 
Gemeindevertretung 

 
Der Vorsitzende der Gemeindevertretung erhält 
eine Aufwandsentschädigung von monatlich 270,00 
€. Für die Vertretung des Vorsitzenden der Ge-
meindevertretung gilt § 3 Abs. 2 entsprechend. 
 

§ 5 
Sitzungsgeld für Gemeindevertreter 

 
(1) Die Gemeindevertreter erhalten für jede 

Sitzung der Gemeindevertretung, des 
Hauptausschusses und der Ausschüsse, 
wenn sie diesen angehören und an den 
Sitzungen teilgenommen haben, ein Sit-
zungsgeld von 13,00 €. 

(2) Daneben wird Gemeindevertretern, die 
einer Fraktion angehören, für die Teilnah-
me an Sitzungen der Fraktion, die der Vor-
bereitung einer Sitzung der Gemeindever-
tretung, des Hauptausschusses oder eines 
Ausschusses dienen, ein zusätzliches Sit-
zungsgeld von 13,00 € gewährt. 

(3) Vorsitzende von Ausschüssen, die nicht 
Fraktionsvorsitzende sind, erhalten für jede 
von ihnen geleitete Ausschuss-Sitzung ein 
zusätzliches Sitzungsgeld von 13,00 €. 

 
§ 6 

Sitzungsgeld für sachkundige Einwohner 
 
Sachkundige Einwohner, die einem Ausschuss 
angehören, erhalten für die Teilnahme an jeder 
Sitzung dieses Ausschusses ein Sitzungsgeld von 
13,00 €. 
 

Dritter Abschnitt 
Mitlieder des Ortsbeirates, Ortsvorsteher 

 
§ 7 

Aufwandsentschädigung für die Mitglieder des 
Ortsbeirates und Ortsvorsteher 

 
(1) Die Mitglieder des Ortsbeirates, die nicht 

zugleich Ortsvorsteher sind, erhalten eine 
monatliche Aufwandsentschädigung von 
25,00 €. 

(2) Der Ortsvorsteher des Ortsteiles Groß 
Machnow erhält eine monatliche Auf-
wandsentschädigung von 270,00 €. § 3 
Abs. 2 gilt entsprechend. 

(3) Der Ortsvorsteher des Ortsteiles Klein 
Kienitz erhält eine monatliche Aufwands-
entschädigung von 135,00 €.  
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§ 8 

Sitzungsgeld für die Mitglieder des Ortsbeirates 
und Ortsvorsteher 

 
(1) Die Mitglieder des Ortsbeirates erhalten für 

jede Sitzung, an der sie teilgenommen ha-
ben, ein Sitzungsgeld von 13,00 €. 

(2) Die Ortsvorsteher, die nicht zugleich Mit-
glieder der Gemeindevertretung Rangsdorf 
sind, erhalten für die Teilnahme an einer 
Sitzung der Gemeindevertretung, wenn 
dies im Rahmen ihrer Zuständigkeit ge-
schieht, ein zusätzliches Sitzungsgeld von 
13,00 €. 

 
Vierter Abschnitt 

Gemeinsame Regelungen 
 

§ 9 
Verdienstausfall 

 
(1) Verdienstausfall wird nur auf Antrag und 

nur gegen Nachweis erstattet; Selbststän-
dige und freiberuflich Tätige müssen den 
Verdienstausfall glaubhaft machen. 

(2) Für die Betreuung von Kindern bis zum 
vollendeten 10. Lebensjahr und für die 
Dauer der mandatsbedingten Abwesenheit 
wird eine Entschädigung gegen Nachweis 
gewährt, wenn die Übernahme der Betreu-
ung durch einen Personensorgeberechtig-
ten während dieser Zeit nicht möglich ist. 
Die Entschädigung beträgt im Höchstfall 
5,00 € je vollendete Stunde. 

(3) Der Verdienstausfall an Sitzungstagen wird 
entsprechend dem gesamten Ausfall der 
Arbeitszeit erstattet, wenn nachgewiesen 
wird, dass die Erwerbstätigkeit üblicherwei-
se zu dieser Zeit verrichtet wird. 

(4) Entschädigung für Verdienstausfall wird für 
höchstens 35 Stunden im Monat gewährt. 
Sie beträgt höchstens 25,00 € je vollendete 
Stunde. 

(5) Anspruch auf Verdienstausfallentschädi-
gung besteht nicht nach Erreichen der Re-
gelaltersgrenze (Vollendung des 65. Le-
bensjahres), wenn keine auf Erwerb ausge-
richtete Tätigkeit mehr ausgeübt wird. 

 
§ 10 

Reisekosten 
 
(1) Dienstreisen werden durch die Gemeinde-

vertretung angeordnet oder genehmigt. 
(2) Für Dienstreisen wird eine Reisekosten-

vergütung nach den Bestimmungen des 
Bundesreisekostengesetzes (BRKG) ge-
währt. Bei der Benutzung öffentlicher Ver-
kehrsmittel sind die für den Bürgermeister 
geltenden Regelungen maßgebend. 

(3) Bei der Berechnung der Fahrtkosten wer-
den die Sätze nach § 6 Abs. 1 Satz 1 
BRKG angewandt. 

 
 
 
 

 
§ 11 

Zahlungsbestimmungen 
 
(1) Die Aufwandsentschädigungen und das 

Sitzungsgeld werden vierteljährlich nach-
träglich gezahlt. 

(2) Wird ein Mandat länger als drei Monate 
nicht ausgeübt, so wird die Zahlung der 
Aufwandsentschädigung ab dem 4. Kalen-
dermonat eingestellt. Neben einem Sit-
zungsgeld wird Tagegeld nach reisekos-
tenrechtlichen Bestimmungen nicht ge-
währt. 

 
Fünfter Abschnitt 

Schlussbestimmungen 
 

§ 12 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer 

öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
(2) Gleichzeitig treten die Satzung der Ge-

meinde Rangsdorf über Aufwandsentschä-
digungen für ehrenamtliche Mitglieder der 
Gemeindevertretung ihrer Ausschüsse so-
wie des Ortsbeirates Groß Machnow vom 
21. November 2003 und die  Erste Satzung 
zur Änderung der Satzung der Gemeinde 
Rangsdorf über Aufwandsentschädigungen 
für die ehrenamtlichen Mitglieder der Ge-
meindevertretung ihrer Ausschüsse sowie 
des Ortsbeirates Groß Machnow vom 10. 
Juni 2004 außer Kraft. 

 
Rangsdorf, den 21.09.09 
 

Siegel 
 
gez. 
Klaus Rocher     
Bürgermeister 
 
 
 
 

Erste Satzung  
zur Änderung der Satzung über die Gewäh-
rung von Aufwandsentschädigung für die 
Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr 

der Gemeinde Rangsdorf  
(Feuerwehr-Entschädigungssatzung) 

vom 21.09.2009 
 
Auf Grund der §§ 3 und 28 Abs. 2 Nr. 9 der Kom-
munalverfassung des Landes Brandenburg 
(BbgKVerf) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 18.12.2007 (GVBl. I S. 286), zuletzt geändert 
durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23.09.2008 
(GVBl. I S. 202, 207) sowie auf Grund des Gesetzes 
über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den 
Katastrophenschutz des Landes Brandenburg 
(Brandenburgisches Brand- und Katastrophen-
schutzgesetz –BbgBKG) vom 24.05.2004 (GVBl. I 
S. 197), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Geset-
zes vom 23. September 2008 (GVBl. I S. 202, 206) 
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hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Rangs-
dorf in ihrer Sitzung am 03.09.2009 die nachfolgen-
de Erste Satzung zur Änderung der Satzung über 
die Gewährung von Aufwandsentschädigung für die 
Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr der Ge-
meinde Rangsdorf (Feuerwehr-Entschädigungs-
satzung) beschlossen: 
 

Artikel 1 
Änderung der Satzung über die Gewährung von 
Aufwandsentschädigung für die Angehörigen 

der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde 
Rangsdorf (Feuerwehr-Entschädigungssatzung) 
 
Die Satzung über die Gewährung von Aufwands-
entschädigung für die Angehörigen der Freiwilligen 
Feuerwehr der Gemeinde Rangsdorf (Feuerwehr-
Entschädigungssatzung) vom 17.03.2009 wird wie 
folgt geändert: 
 
1.  Der § 1 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 1 
Aufwandsentschädigung 

 
 Der Gemeindewehrführer, der Ortswehr-

führer, der Gemeindejugendwart, der Ju-
gendwart und die Angehörigen der Freiwil-
ligen Feuerwehr der Gemeinde Rangsdorf 
erhalten für die Abdeckung der mit den 
Funktionen verbundenen persönlichen 
Aufwendungen eine pauschale Aufwands-
entschädigung nach Maßgabe dieser Sat-
zung.“ 

 
 
2.  Der § 2 Abs. 2  wird wie folgt gefasst: 
 

„Der Ortswehrführer der Ortsfeuerwehr 
Rangsdorf erhält eine monatliche Auf-
wandsentschädigung in Höhe von 45,00 
Euro, der Ortswehrführer der Ortsfeuer-
wehr Groß Machnow in Höhe von 35,00 
Euro, der Gemeindejugendwart in Höhe 
von 27,00 Euro und der Jugendwart in Hö-
he von 20,00 Euro.“ 

 
Artikel 2 

Inkrafttreten 
 
Die Erste Satzung zur Änderung der Satzung über 
die Gewährung von Aufwandsentschädigung für die 
Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr der Ge-
meinde Rangsdorf (Feuerwehr-Entschädigungs-
satzung) tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft. 

 
Artikel 3 

Neufassung der Satzung über die Gewährung 
von Aufwandsentschädigung für die Angehöri-
gen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde 

Rangsdorf (Feuerwehr-Entschädigungssatzung) 
 
Der Bürgermeister der Gemeinde Rangsdorf kann 
den Wortlaut der Satzung über die Gewährung von 
Aufwandsentschädigung für die Angehörigen der 
Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Rangsdorf  

 
(Feuerwehr-Entschädigungssatzung) in der vom 
Inkrafttreten dieser Satzungsänderung an geltenden 
Fassung im Amtsblatt für die Gemeinde Rangsdorf 
bekannt machen. 
 
Rangsdorf, den 21.09.09 
 

Siegel 
 
gez. 
Klaus Rocher 
Bürgermeister 
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Anlage zur Öffentlichen Bekanntmachung der Gemeinde Rangsdorf – Öffentliche Auslegung 
des Bebauungsplanentwurfes RA 24 „Stadtweg Rangsdorf“ 
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